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Frau

Ute Vogt

Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages

Platz der Republik

11011 Berlin

Schädliches Geschäftsverhalten vieler Banken durch Zusammenarbeit mit Immobilienbetrügern zu Lasten Hunderttausender Bürger mit kleinem und mittlerem Einkommen;

Verbraucherschutz gegenüber den Banken. 

Sehr geehrte Frau Vogt,

als selbst Betroffener wende ich mich mit diesem brisanten Sachverhalt an Sie in Ihrer verantwortungsvollen Funktion als Vorsitzende des Innenausschusses.

In den vergangenen Jahren sind von vielen Firmen Immobilien an Personen oder Familien mit kleinen und mittleren Einkommen mit folgenden Argumenten verkauft worden:

· Sie können langfristig Kapital aufbauen (Alterssicherung);

· Sie benötigen kein Eigenkapital;

· Sie haben eine überschaubare monatliche Belastung (i.d.R. Beträge zwischen 100,-     und 300,- DM);

· Sie gehen kein Risiko ein, da Sie die Immobilie jederzeit mit zu erwartender Wertsteigerung verkaufen können;

· Sie erhalten das nötige Darlehen von einer renommierten Bank, die die Immobilie geprüft hat und praktisch als Garantin der Solidität des Geschäfts steht;

· als Bonität genügt die Verdienstbescheinigung; evtl. Grundbesitz und/oder Lebensversicherungen machen die Selbstauskunft natürlich eindrucksvoller;

· die geringe monatliche Belastung (Zinsen + Tilgung) errechnet sich aus der Steuerersparnis und der Mieteinnahme, die in den meisten Fällen durch einen Mietpoolvertrag als gesichert dargestellt wurde.

Hunderttausende Bundesbürger (andere Schätzungen gehen in die Millionen) haben sich auf solche Geschäfte eingelassen, da die Verkaufsfirmen und deren Vermittler mit perfidesten Mitteln eine Vertrauensatmosphäre geschaffen haben, die die generell in Immobilien-geschäften unerfahrenen Personen dazu verleitete, letztlich alles zu unterschreiben.

Inzwischen hat sich das Ganze als Massenbetrug herausgestellt.

Die monatliche Belastung stieg nach einigen Jahren für die Betrogenen in schmerzhafte Dimensionen oder bereits ins Unbezahlbare, weil

· die Steuerersparnis falsch prognostiziert worden war;

· die Mieteinnahmen zwangsläufig geringer wurden, da diese in der zugrundegelegten Beispielrechnung gefälscht waren;

· die „Mietpoolsicherheit“ sich in nichts auflöste, da die entsprechenden Firmen die Insolvenz eingeplant haben, die bei vielen inzwischen eingetreten ist;

· ein angedachter Verkauf  der Immobilie sich als absolutes Verlustgeschäft herausstellte, da der Kaufpreis sich inzwischen als phantastisch überhöht erwiesen hat.

Bei diesen „Abzockgeschäften“ haben im Ergebnis ausschließlich die betrügerischen Immobilienfirmen mit ihren Vermittlern und als Darlehensgeber die beteiligten Banken und Bausparkassen  einen nicht unerheblichen Gewinn. Gegen die Immobilienfirmen laufen natürlich Strafverfahren wegen Betrugs. Eine Schadensregulierung für die Betrogenen ist von hierher jedoch kaum zu erwarten.

Die Rolle der Banken stellt sich in diesem Zusammenhang folgendermaßen dar:

· sie haben Darlehensgeschäfte über Dritte (die Immobilienfirmen oder andere Verkäufer) abwickeln lassen, die sich als Betrüger erwiesen haben; bei der Kompetenz der Banken in Finanzierungsangelegenheiten ist zu unterstellen, dass sie sowohl den wahren Wert der Immobilien, als auch die Korrektheit / bzw. Inkorrektheit der Finanzierungsberechnungen und die langfristige finanzielle Belastbarkeit der Darlehensnehmer kannten;

· sie haben Darlehen gewährt, ohne die Darlehensnehmer über die Folgen und Risiken des Darlehens zu informieren; in der Regel ist kein Darlehensnehmer jemals einem Mitarbeiter der Bank begegnet;

· sie weisen Forderungen der Betrogen auf Schadensregulierung (Rückabwicklung des Immobiliengeschäfts und des Darlehensvertrags) kategorisch zurück;

· sie kündigen bei einsetzenden Zahlungsschwierigkeiten der Darlehensnehmer rigoros die Zwangsvollstreckung an, bzw. ziehen diese auch durch.

Verbraucherverbände und namhafte Juristen beurteilen das diesbezügliche Verhalten der Banken als gesetzeswidrig. Dementsprechend ist inzwischen eine Vielzahl von Schadensersatzklagen (Rückabwicklung) gegen Banken bei den Gerichten anhängig. Die Klagen berufen sich im wesentlichen auf Gesetzesmissachtungen beim Abschluss der Darlehensverträge, weil die Banken die persönliche Risikoberatung der Darlehensnehmer unterlassen haben und Darlehen in direkter Verbindung mit Immobiliengeschäften gewährt haben, deren Unwirtschaftlichkeit für Finanzfachleute offenkundig sein musste.

Die Behandlung der Klagen bei den Gerichten stellt sich im allgemeinen so dar: 

Jede Klage wird als Einzelfall behandelt, bei dem die Ansprüche des einfachen Bürgers, der dummerweise in eine Falle getappt ist, den Unschuldsargumenten einer mächtigen Bank gegenüberstehen, die sich damit aus der Affäre ziehen will, dass nicht sie sondern die Immobilienfirmen und deren Vermittler die Initiatoren des Betrugs sind, und dass der Darlehensvertrag – losgelöst vom Gesamtgeschäft – korrekt zustande gekommen sei („Trennungstheorie“).

 Die Urteile sind bisher überwiegend bankenfreundlich, und wenn ein mutiger Richter zugunsten des Klägers entscheidet, gehen die Banken durch die Instanzen – vermutlich auch mit dem Hintergedanken, dass die „kleinen Leute“ als Kläger angesichts der immensen Kosten im Falle einer Niederlage irgendwann der Mut verlässt. Inzwischen ist der Bundesgerichtshof mit der Angelegenheit beschäftigt, aber auch dort besteht offensichtlich keine Eindeutigkeit in der Beurteilung der Rechtslage. In neuerer Zeit gibt es sogar Entscheidungen des XI. Senats des BGH (Bankensenat) unter dem Vorsitzenden Richter Gerd Nobbe, die eindeutig zum Schutz der Verbraucher bestehende gesetzliche Regelungen zum Vorteil der Banken außer Acht lassen.

 Auf der anderen Seite gibt es in diesem Zusammenhang Darlegungen u. a. auch des Petitionsausschusses des Bundestages, die besagen, dass ausreichend Gesetze und Paragraphen vorliegen, die in entsprechenden Urteilen nur hätten konsequent angewendet werden müssen. 

Angaben zu den BGH - Entscheidungen und Eingaben beim Petitionsausschuss können Ihnen im Bedarfsfall selbstverständlich im Detail vorgelegt werden.

In diesem Sinne appelliere ich an Sie als Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, die politische Dimension der Angelegenheit ernst zu nehmen und auf eine rechtsstaatliche Lösung hinzuwirken, die auch oberste Gerichte in die Verantwortung nimmt, bestehende gesetzliche Regelungen uneingeschränkt anzuwenden. 

Die Banken haben anerkanntermaßen eine wichtige, stabilisierende Funktion für die Gesamtwirtschaft und auch für die Erfüllung vieler Staatsaufgaben. Da sie mit dem Geld anderer arbeiten, muss Vertrauen die Basis ihres Handelns sein. Komplizenschaft mit Betrügern zu Lasten großer Massen einfacher Bürger zerstört dieses Vertrauen. Hier müssen die Banken im Interesse der Rechtsstaatlichkeit der inneren Stabilität unserer Gesellschaft in ihre Schranken verwiesen werden.

Die steuerlichen Anreize im Zusammenhang mit Immobilienerwerb, die der Gesetzgeber unter volkswirtschaftlichen Aspekten ( Sicherung der Altersvorsorge, „Aufbau Ost“ u.a.) im positiven Sinne gesetzt hat, wurden und werden durch skrupellose Betrüger dergestalt pervertiert, dass dem Staat massenweise Steuern über zum Teil sinnlose Objekte verloren gehen, dass das Kapital vieler Bürger durch die Verlockung „Steuern Sparen!“ vernichtet wird und lediglich die Betrüger und die Banken Gewinn daraus ziehen.

Die Tatsache, dass die Banken auch viele Bürger der Neuen Bundesländer, die absolut unerfahren in den Risiken der Marktwirtschaft waren, ins offene Messer haben laufen lassen, muss ebenfalls als politische Last gewertet werden, die es zu bereinigen gilt.

Ein gewaltiger volkswirtschaftlicher Schaden ist dadurch entstanden und wird noch in uneinschätzbarer Höhe entstehen, dass die Betrogenen inzwischen einen Großteil ihrer Einkünfte, zum Teil auch schon ihrer Ersparnisse als Zinsen und zum Abtragen der Schulden an die Banken abführen müssen. Dieser immense Wegfall von Kaufkraft der Konsumenten belastet unsere Wirtschaft in zunehmendem Ausmaß.

Weiterhin könnte sich das politische Klima in unserem Staat insgesamt negativ entwickeln. Die Folge des Massenbetrugs sind Hunderttausende von Familien oder Einzelpersonen, die nur noch für die Banken arbeiten bzw. ihre Pension oder Rente an die Banken abführen und am Existenzminimum leben. Der Vergleich mit der Sklaverei im alten Rom drängt sich geradezu auf. Viele der Betroffenen schämen sich, ihre peinliche Lage vor der Öffentlichkeit darzulegen. Ein Teil von ihnen verdrängt bis jetzt die deprimierende Einsicht, einem Betrügerkomplott auf den Leim gegangen zu sein. Wenn diese Menschen das Gefühl haben müssen, dass die Beteiligung der Banken an üblen Machenschaften zu ihrem Nachteil von der Politik geduldet wird, wird die ohnehin deutlich spürbare Politikverdrossenheit möglicherweise in Zorn auf Politik und Staat umschlagen. Menschen mit einer„Desperado“- Einstellung dürften besonders für die Lockrufe extremer und radikaler Gruppierungen zugänglich sein. Mit diesem Problem haben wir schon jetzt hinreichend zu tun.

Ich bitte Sie eindringlich, sich dieses Problems anzunehmen und die politischen Gremien, in denen Sie tätig sind, ebenfalls hierfür zu sensibilisieren.

Mit freundlichen Grüßen

Anhang:


Die persönlichen Angaben zu meinem Immobilienbetrugsfall, der als Beispiel für Hunderttau- sende gleichgelagerter Fälle gelten kann: 


Objekt: 

„Helgolandhaus“ in Wilhelmshaven, Südstrand,
 Wohnanlage mit 130 Einheiten, 

74 Personen sind hier von der gleichen Firma in Verbindung mit der gleichen Bank betrogen worden;

Immobilienfirma: 

Heinen & Biege (IHB), Westfalendamm 275, 44141 Dortmund

Mietenverwaltung: 

Haus, Mieten- und Grundstücksverwaltung (HMG), Westfalendamm 275, 44141 Dortmund (Tochter von IHB; beide seit August 2000 im Insolvenzverfahren);

Bank:   

Badenia Bausparkasse AG, Badeniaplatz 1, 76114 Karlsruhe /

in Kooperation mit der BfG Bank AG, Betenstr.19,  44137 Dortmund;
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